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Hr.Kön ig

,,Aqua Nostra", Maria Anzbach, Wasserversorgungsanlage in
Wasserbuch-Postzahl PL-227 3; Genehmigung der Sar

Besclreid

Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten genehmigt der Wassergenossenschaft ,,Aqua
Nostra" die in der M itgl iederversammlung arn 19. Mai 2005 beschlossene geänderte
Satzu ng.

$ 14 Abs.  1  (E inberufung)  laut :

Die Mitgliederversammlung ist vom Obmann (bei Anwendung des g 17 Abs. 5: Ge-
schäftsführer oder eigenem Vorsitzenden)
fen. Darüber hinaus ist sie jedezeit einzuberufen, wenn wichtige Gründe vorl iegen
oder wenn die Wasserrechtsbehörde oder rnindestens ein Drittel der Stimmen (g 39
Abs. 7) der Genossenschaftsmitglieder, letztere mittels eingesch rie benen Briefes,
dies verlangi, und zwar innerhalb von zwei Wochen ab Einlangen des Verlangens
beim Obmann.
Diese Mitgliederversammlung ist spätestens innerhalb von drei Wochen abzuhalten.

Rechtsorundlaqe
$$  77Abs .5 ,98Abs .  1  und  141  Abs .  1  des l va55s r rsnh tcnaco rzac '1o4o

Begründung

Die mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St.Pölten vom 21.2.1985, 9-W-
84156/3, anerkannten Wasserqenossenschaft betreibt in der Katastralqemeinde Ma-

Parteienverkehr: Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 - 12 Uhr
Abendparteienverkehr Dienstag von 16 - 19 uhr
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e-mail: post.bhpl@noel.qv.at - DVR 0032441



r ia Anzbach eine Wasserversorgungsanlage, die im Wasserbuch unter der Wasser-
buch-Postzahl WGPL-87 eingetragen ist.

Die Wassergenossenschaft , ,Aqua Nostra" hat eine Satzu ngsä nderu ng in Anlehnung
an das nunmehr geltende Wasserrechtsgese2 in der M itgl iedervol lversammlu ng am
19. Mai 2005 einst immig beschlossen.

Gemäß $ 77 Abs. 5 des Wasserrechtsgesetzes '1959 bedÜrfen Anderungen der Sat-
zungen nach Abs. 3 l i t .  g oder des Maßstabes für die Auftei lung der Kosten ($ 78)
wenigstens der Zweidri t telmehrheit der Stimmen der bei einer hiefür einberufenen
M itgl iederversammlung anwesenden Mitgl ieder, im Falle eines U mlaufbeschlu sses
der Zweidri t telmehrheit der Stimmen al ler Mitgl ieder. Sie werden erst nach Genehmi-
gung durch die Wasserrechtsbehörde wirksam.

Aus dem der Wasserrechtsbehörde vorgelegten Protokol l  vom 19. Mai 2005 geht

hervor, dass die Satzu ngsänd eru ng einst immig angenommen wurde.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Genossenschaft verpfl ichtet ist gemäß $ 50
Abs. 2 der Satzung iährl ich den aktuel len Mitgl iederstand unter Angabe der Mitgl le-
der sowie Veränderungen (2.8. neuer Obmann, Ausscheiden und Aufnahme neuer
Mitgl ieder) der Wasserrechtsbehörde mitzutei len ($ B0 Abs. 2 WRG 1959).

Rechtsmiite!beleh ru n g

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die Beru-
fung inhalt l ich bearbeitet werden kann, muss sie

- binnen zwei Wochen nach Zustellung schrift l ich, mit Telefax, im Wege automati-
onsu nterstützter Datenü bertragu ng oder in jeder anderen technisch mÖglichen
Weise bei der Bezirkshauptmannschaft St.Pölten eingebracht werden,

- diesen Bescheid bezeichnen (Geben Sie bitte das Bescheid ken nzeichen an und
die Behörde, die den Bescheid erlassen hat),

- einen Antrag auf Anderung oder Aufhebung des Bescheides sowie
- eine Begründung des Antrages enthalten.

Die Gebühr für die Berufung beträgt € 13,--.

Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im wege automationsunterstützter DatenÜber-
tragung oder in jeder anderen technisch möglichen weise binnen offener Frist einge-
braiht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlangen, gelten als
rechtzeit ig eingebracht. BehÖrdliche E ntscheid u ngsfristen beginnen jedoch erst mit
dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen.

Für  den B
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